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4, Die Melivrationsbanbeanten. 

Den Ober-Präfidenten unmittelbar unterjtellt find die Meliorationsbau- 
infpeftoxen, deren Thätigfeit vielfach für Projekte in Anspruch genommen wird, 
welche mehreren Negierungsbezirken angehören, jo daß fich jchon hieraus ihre 
Unterftellung unter den Chef der PBrovinzialverwaltung vechtfertigt. 

Die Meliorationsthätigkeit gehörte zunächit zum Gejchäftsbereich der Kreis- 
bauinfpeftionen. Der Umftand, daß diefe durch die Bearbeitung größerer 
Meliorationsprojekte in unzuläffiger Weije überlaftet wurden, war für die Er- 
vichtung eigener Meliorationsbauinjpektionen zunächit maßgebend. Stellen diejer 
Art wurden erjtmalig in den Staatshaushaltsetat für 1856 eingejtellt und durch _ 
Erlaß der Minifter für Handel, Gewerbe und der öffentlichen Arbeiten, jowie 
für Landwirthichaft, Domänen und Forften von 6. November 1856 eine der 
4 bewilligten Stellen in nowrazlam eingerichtet. Dem betreffenden Beamten 
(ag e3 ob, innerhalb der Brovinz Pofen nach Anweifung des Ober-PBräfidenten 
die mehrere Negierungsbezirfe berührenden Meliorationsprojefte vorzubereiten 
und auszuführen; auch war es dem Ober-Bräfidenten anheimgejtellt, den Meliv- 
vationsbauinjpeftor in Bedarfsfüllen der Negierung oder Generalfommifftion für 
die Bearbeitung von Landesmelivrationen zur Verfügung zu ftellen. Die fort 
jehreitende Errichtung von Meltvrationsbauinfpeftionen hat fi) in der Folge 
nach Maßgabe des jeweilig eintretenden vermehrten Bedürfniffes vologen. Für 
diejenigen Melivrationsbauinfpeftoren, deren Amtsfig mit dem Site von General- 
fommifftonen zufammenfiel und welche den legtgenannten Behörden gleichzeitig 
als technijche Beträthe überwiejen waren (jo in Bromberg), ift durch den Erlaß 
des Minifters für Landwirthichaft, Domänen und Forften vom 24. Juni 1886 
die Beftimmung getroffen, daß diejelben in ihrer nebenamtlichen Stellung als 
technische Berräthe der Generalfommiffionen nach Anweifung . der PBräfidenten 
der legteren an der Bearbeitung der melivrationstechnifchen Angelegenheiten 
Theil zu nehmen haben. Zu Ietteren gehören die genofjenfchaftlichen Unter- 

 nehmungen, welche die Generalfommiffionen außerhalb eines Auseinanderjegungs-
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verfahrens in Erledigung eines ihnen von den Ober-Präfidenten ertheilten Auf: 
tages bearbeiten, nicht ohne Weiteres, vielmehr hat fich der Melivrations- 
bauinjpeftor an der Erledigung diefer Arbeiten mn nach vorgängiger Ermächtigung 
durch den Ober-Präfidenten zu betheiligen. Das Gleiche gilt von der Smanfpruche - 
nahme des Melivrationsbaubeamten Seitens der Negierungspräfidenten. Sm 
allen Fällen diefer Art tritt der genannte Beamte binfichtlich der Erledigung 
de8 ihm mit Genehmigung des Ober-Präfidenten gewordenen Einzelauftrags in 
die Stellung eines der Generallommiffton bezw. dem Negierungspräfidenten über- 
wiejenen Beamten. PBrivataufträge darf der Meliorationsbauinfpektor mr mit 
Genehmigung des Ober-PBräfidenten übernehmen, das Gleiche gilt von feiner 
Ihätigkeit als gevichtlicher oder außergerichtlichen Sachverftändiger. 

Nach der von dem Minifter fiir Landwirthichaft, Domänen und Forften 
unter den 25. Mai 1895 für die Betheiligung der ftaatlichen Meliorations- 

 baubeamten bei der Bearbeitung der Melivrationen erlafjenen Anweiiung 
(Min. BL. f. d. i. Verw. von 1897 ©..225) erftrect fich die Thätigfeit diefer 
Beamten auf: 

1. die Bejchaffung der Unterlagen zur Stellung von Anträgen auf Be- 
willigung von Borarbeitstoften aus den der landwirthfehaftlichen WVer- 
waltung zur Verfügung ftehenden Mitteln; 

2. die Bearbeitung des Entwurfs für die Melioration oder die Kontrolle 

jener Ausarbeitung in allen Fällen, in denen Beihülfen aus den unter 1 
bezeichneten Mitteln zur Verwendung gelangen, jowie die Nevifton aller 
Melivrationspläne, die zur Bildung von Genofjenfchaften und Mteliv- 
vationsverbänden dienen follen; 

3. die Mitwirkung bei der Bildung der unter 2 erwähnten Genofjenjchaften 
und Berbände; 

4. die Mitwirkung bei der Ausführung des Melivrationsplanes und bei der 
Abnahme der ausgeführten Anlagen; 

5. die Mitwirkung bei der Führung der Aufficht über die unter 2 er- 
wähnten Genofjenjchaften und Berbände und bei der Unterhaltung der 

Anlagen. 
Ferner find die Meliovrationsbauinspeftoren zur technijchen Mitwirkung bei 

den Fluß und Grabenfchauen, jowie bei der gefanmten Aufficht über die Unter- 

haltung der nicht jehiffbaren Wafferläufe berufen, auch gehalten, ihre Mitwirkung 

bei allen Meliorationen eintreten zu lafjen, bei welchen Mittel aus Fonds der 

landwirthiehaftlichen Verwaltung Berwendung finden. 
Zum 1. April jeden Jahres haben die Melivrationsbaubeamten dem Mi- 

nifter für Landwirthichaft, Domänen und Forften einen Jahresbericht über ihre 
Wirkfamkeit und die hierbei gemachten Erfahrungen zu evjtatten. 

Denfelben ift weiter durch die unter dem 1. Mat 1892 von dem Mtinijter 
für Landwirthichaft, Domänen und Forjten erlafjene Anweifung fir die Förde- 

rung der Gewäfjerkunde die Anlegung und Führung von Wafjerbüchern für die 

nicht jchiffbaren Wafferläufe übertragen worden. Dieje Bücher, welche dazu 

beftimmt find, die Grundlage für die Einrichtung einer zwechmäßigen Wafler- 

wirthichaft zu bilden und das gefanmte Material für eine zuverläffige Gewäfjer- 
27*
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Eunde in erfchöpfender Art überfichtlich zufammenzuftellen, follen die Exgebniffe 
aller die Befchaffenheit, den Wafferhaushalt und die Wafjerwirthichaft eines 
Flußgebietes betreffenden Forjcehungen enthalten, jowie eine Darftellung aller 
thatjächlich vorhandenen Verhältniffe geben. Wenn mit ihrer Einrichtung und 
Fortführung auch nicht unmittelbar eine urfundliche Feitlegung des beftehenden 
Wafferrechts beabfichtigt wird, fo ftellt ihr Inhalt doch thatjächliches Material 
für die Beurtheilung der Räumungspflicht, der Eigenthumsverhältnifje und eine 
Neihe weiterer für das öffentliche Necht bedeutfamer Fragen zufammen. Der 
Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forjten hat dementjprechend durch 
Nunderlaß vom 23. Oktober 1897 (M. BL. F. 2.1.9. ©. 279) wiederholt auf die 
Wichtigkeit der Wafferbücher und die fchon ihretwegen unerläßliche Mitwirkung 
der Meliorationsbaubeamten bei der Auffichtsführung über die Gewäjjer hin- 
gewiejen. 

‘ Sm diefem Crlafje find auch die Grundfäge dargelegt, nach welchen die 
Melivrationsbaubeamten im ntereffe der Vorbeugung von Hochwafjerjchäden an 
der Kontrolle über die ordnungsmäßige Unterhaltung und nftandjegung der 
nicht fehiffbaren Wafferläufe, jowie der Freihaltung des Meberfchwenmungsgebietes 
von Abflußhindernifjen zu ‚betheiligen find. 

Iteben der bereit3 erwähnten Meliorationsbauinfpeftion in Bromberg 
fommen für das Weichjelgebiet die beiden Weftpreußifchen Melivrationsbanämter 

mit dem Site in Danzig in Betracht. DVBon diefen umfaßt das Bauamt I den 
Bezirk Imfs der Weichjel, bezw. der neuen Weichjelmündung unter Ausschluß 
des Iinfsjeitigen Theiles des Kreifes Thorn, das Bauamt II den übrigen Theil 
der Provinz. 

5. Die Anseinanderjeungsbehörden. 

Die Auseinanderjegungsbehörden find mit der Negelung wafjerwirthichaft- 
licher Verhältnifje infoweit befaßt, als diejelben im Nahmen eines Auseinander- 
feßungsverfahrens ihrer Entfcheidung unterliegen. Auf Grund der Spezial- 

bejtimmung des $ 77 des Wafjergenofjenfchaftsgejeges vom 1. April 1879 find 
die Ober-Präftdenten auch befugt, die Leitung des auf die Errichtung einer 
öffentlichen Wafjergenofjenfchaft abzielenden Verfahrens einer Auseinanderjegungs- 
behörde zu übertragen. 

Die Generalfommiffionen, denen die erforderliche Anzahl von Spezial- 
fommiffionen als inftruivende und ausführende Behörden zugetheilt ift, entjcheiden 
über die zu ihrer Zuftändigfeit gehörenden Streitfachen als Gerichtshof erjter 
Snftanz, gegen ihre Urtheile und Verfügungen ift das Rechtsmittel der Berufung 
bezw. der Bejchwerde an das Oberlandesfulturgericht zu Berlin zugelafjen. Die 
gemeinfame Generalfommiffion für die Provinzen Oftpreußen, Weftpreußen und 
Pofen tft durch die Verordnung vom 16. Auguft 1880 (©. ©. ©. 351) mit dem 
Site in Bromberg gebildet. Seit dem 15. Juni 1896 befteht für die Provinz 
Oftpreußen eine eigene Generallommiffion zu Königsberg i./Br. (vergl. ©. vom 
23. März 1896 ©. ©. ©. 75 und die hierzu ergangene Bekanntmachung des


